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Kleine Anfrage gem. § 19 Abs. 1 Geschäftsordnung des Rates 
Ihre Anfrage betr. Friedhöfe in den Rheinorten 
 
Sehr geehrter Herr Prinz, 
 
Ihre o. g. kleine Anfrage vom 12.09.2017 beantworte ich wie folgt: 
 
Frage 1: Entspricht der derzeitige Zustand der der Friedhöfe in Hersel und Widdig, insbesondere 
der Wege, den Wünschen und Vorstellungen der Stadt? 
 
Antwort: Der Zustand des Wegenetzes auf den 14 Friedhöfen in Bornheim, im Hinblick auf den 
zunehmenden Bewuchs mit unerwünschten Pflanzen, ist im Verwaltungsrat des StadtBetriebs 
am 27.09.2017 ausführlich erörtert worden. Auf die entsprechenden Vorlagen wird ausdrücklich 
verwiesen. 
 
Die fortschreitende Verunkrautung der unbefestigten Wegeflächen ist primär das Ergebnis des 
seit 2014 in NRW geltenden Verbotes, Glyphosat auszubringen. Der Wirkstoff ist das einzige 
verfügbare Totalherbizid, das gegen alle Pflanzen wirkt und nahezu ohne Alternative.  
 
Die bisherigen -manuellen- Alternativen, wie bürsten, kratzen und rupfen, überfordern auf das 
gesamte Wegenetzes der Friedhöfe in Bornheim gesehen, die personellen Kapazitäten des SBB 
bei weitem. In den vergangenen Wochen wurden beim SBB alternative, maschinelle Verfahren 
getestet. Darunter ein Verfahren, bei dem heißes Wasser auf die Pflanzen aufgebracht wird und 
eines, bei dem Wegeflächen (FH Hersel) durch einen externen Anbieter mittels eines Rechens 
aufgerissen und so Pflanzen entfernt werden. Beide Verfahren haben Vor- und Nachteile. Der 
Vorstand des SBB wird nach Abschluss der Tests entscheiden, welches Verfahren für den SBB 
in Frage kommt und dies dem Verwaltungsrat in seiner Sitzung im November 2017 mitteilen. 
 
Der Vorstand hat zudem für die letzte Sitzung des Verwaltungsrates am 27.09.2017 eine Vorlage 
zum Thema „Prüfung des benötigten Aufwandes zur Friedhofspflege unter Einsatz externer 
Dienstleister“ erstellt. 
 
Die dargestellte Aussage auf der Homepage des SBB „Friedhöfe sind nicht nur Begräbnisplätze, 
sondern erfüllen aufgrund ihrer gärtnerischen Gestaltung und parkähnlichen Anlage auch die 
Funktion als allgemeine Grünfläche.“ entspricht der bundesweit einheitlichen Betrachtung von 
Friedhofsflächen in urbanen Räumen. Dieser Aussage stehen kommunal jedoch höchst unter-
schiedliche finanzielle Zuschüsse aus den städtischen Finanzmitteln in die jeweiligen Friedhofs-
haushalte gegenüber. Dieser sogenannte „grünpolitische Wert“ drückt sich in einer prozentualen 
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Summe der Gesamtkosten der Einrichtung „Friedhof“ aus. In Bornheim wurde dieser Anteil durch 
Beschluss des Rates von vormals 16% (heute rd. 160.000 €/p.a.) auf einen Betrag von rd. 39.000 
€/p.a. (heute 3,7%) gedeckelt. 
 
Frage 2: Wie oft wurden die Friedhofswege in Hersel und Widdig in den letzten sechs Monaten 
gepflegt und vom Wildwuchs befreit? 
 
Antwort: Die personellen Möglichkeiten des SBB lassen derzeit eine intensive Pflege aller Fried-
hofswege in Bornheim, im Hinblick auf eine Entfernung von Aufwuchs, nicht zu. Die Wegeflächen 
werden im Rahmen der regelmäßigen Unterhaltungsarbeiten überwiegend abgemäht, wie es 
auch in benachbarten Kommunen, darunter auch die Städte Bonn und Köln, zunehmend der Fall 
ist.  
 
Friedhofswege, insbesondere Seitenwege aus ökologischen Gründen als „grüne Wege“ auszu-
weisen, und den Aufwuchs lediglich abzumähen muss jedoch keine durch das Glyphosat-Verbot 
aus der Not geborene Vorgehensweise, sondern kann auch eine bewusste Entscheidung des 
Friedhofsbetreibers sein, die mit einem -freiwilligen-, vollständigen Verzicht auf Chemie (Herbizi-
de) bei der Unterhaltungspflege einhergeht.  
 
Frage 3: An welchem Termin werden die Friedhofswege in Hersel und Widdig das nächste Mal 
vom Wildwuchs befreit? 
 
Antwort: Siehe auch vorherige Antwort. Die Wegeflächen auf dem Friedhof Hersel werden, wie 
bereits erwähnt, derzeit (KW37) im Rahmen eines Tests maschinell von unerwünschtem Auf-
wuchs befreit. 
 
Frage 4: In welchem Intervall werden die Friedhöfe in Hersel und Widdig in den nächsten 24 Mo-
naten gepflegt? 
 
Antwort: Die Friedhöfe in Bornheim werden derzeit in einem Intervall von 6-8 Wochen einem 
Pflegegang (primär Gehölze/Sträucher) und alle 2-3 Wochen einem Rasenschnitt unterzogen. 
 
Frage 5: Wie viele Anfragen und Beschwerden über den Zustand der Friedhöfe in Hersel und 
Widdig sind bei der Stadtverwaltung und den SBB von Seiten der Bürgerschaft, Ratsmitgliedern 
und Ortsvor-stehern in dieser Ratsperiode eingegangen? 
 
Antwort: Die Anfragen und Beschwerden über den Zustand der Friedhöfe in Bornheim haben 
insbesondere in 2017 zugenommen. Hier in erster Linie über die Ortsvorsteher. Eine zahlenmä-
ßige Erfassung existiert jedoch nicht. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Wolfgang Henseler, Bürgermeister 


